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Zugordnung  
Merkblatt für alle Zugteilnehmer 

 
 
Veranstalter: 1. Lüftelberger Karnevals Club 1996 e.V. 

Zugleiter: Rebecca Simon 
 Lüfthildisgäßchen 7a 
 53340 Meckenheim 
 
 
Um einen reibungslosen Karnevalsumzug in Lüftelberg sicherstellen zu können, verpflichtet der 
Veranstalter alle Teilnehmer zur Einhaltung nachfolgender Punkte: 

Prunkwagen und sonstige Fahrzeuge 

• Zu den teilnehmenden Wagen sind folgende Angaben zu machen: 
o Fahrzeugart (PKW, Traktor, Anhänger, etc.) 
o Kennzeichen (Zugfahrzeug und Anhänger) 
o TÜV-Gutachten zu Umbauten an den Fahrzeugen 
o Versicherungsbescheinigung für die Teilnahme an Brauchtumsveranstaltungen 

Die erforderlichen Unterlagen sind unaufgefordert dem Zugleiter bis spätestens 2 Wochen vor dem Zug zur 
Verfügung zu stellen.  
 

• Für Prunkwagen sind Wagenengel zur Absicherung des Wagens und Zugwegs einzusetzen. 
Die Mindestanforderung ist: 

o 2 Stk. am Zugfahrzeug 
o 2 Stk. an der Deichsel (Anfang Anhänger) 
o 2 Stk. im Bereich der Hinterachse des Anhängers.  

  

• Bagagewagen mit Zugfahrzeugen sind ebenfalls durch Wagenengel zu sichern.   
Die Mindestanforderung ist: 

o 2 Stk. am Zugfahrzeug 
o 2 Stk. pro Achse des Anhängers (gilt nicht für Tandemachsen).  

  

• Die Verantwortung zur ausreichenden Sicherung der Wagen sowie der Anwesenheit der Wagenengel liegt bei 
den Zugteilnehmern und ist nicht im Verantwortungsbereich des Veranstalters! 
  

• Die Wagenengel müssen volljährig sein und als solche erkennbar (Warnweste) sein. 
Des Weiteren sind sie von dem Verantwortlichen Gruppenführer zu belehren, dass sie bis zum Ende des 
Umzuges alkoholfrei und auf Position bleiben müssen. 
  

• Fahrzeuge mit einem Gutachten für die Aufbauten dürfen nachträglich nicht mehr verändert werden.  
 

• Für die Fahrer/in von Fahrzeugen gilt absolutes Alkoholverbot. Er/Sie muss im Besitz einer gültigen 
Fahrerlaubnis sein und hat diese auch mitzuführen. 

Wurfmaterial  

• Es darf nichts von den Wagen geworfen werden, was die Zuschauer verletzen kann. Schokoladentafeln, 
Äpfel, Flaschen, etc. dürfen nur in die Hand gegeben werden.  
  

• Für die Verpackungen des Wurfmaterials ist keine Sammelstelle vom Veranstalter vorgesehen. Der Müll ist 
eigenverantwortlich während des Zuges zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.  
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Organisatorische Auflagen 

• Während der Veranstaltung ist der Zugweg für Rettungsfahrzeuge freizuhalten.  

  

• Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs haben Vorrang. 

  

• Den Anordnungen der Polizei sowie der Zugleitung ist unmittelbar Folge zu leisten. 

 

• Musikanlagen sind während der Aufstellung und nach der Auflösung bitte in der Lautstärke zu reduzieren. 

 

• Für vorsätzlich oder grob fahrlässig entstandene Schäden, kann der/die Verursacher/in oder die für die 

Gruppe / den Wagen verantwortliche Person in Regress genommen werden.  

 

• Der Karnevalszug ist eine öffentliche Veranstaltung. Währenddessen werden Fotos und Videos gemacht. Der 

Veranstalter behält sich das Recht vor, auch ohne schriftliche Zustimmung, diese in der Presse, den sozialen 

Medien oder beim Internetauftritt des Vereins zu veröffentlichen.  

 

• Das Jugendschutzgesetz muss beachtet werden. Demnach ist die Abgabe von Alkohol an Kinder und 
Jugendliche streng verboten.  

Bei Verstößen gegen diese Zugordnung wird die Teilnahme am Lüftelberger Karnevalszug untersagt. 

Kenntnisnahme 

Die verantwortliche Person stimmt dem Inhalt dieser Zugordnung zu und erklärt, dass alle am Zug teilnehmenden 

Personen / Wagenengel der eigenen Gruppe in geeigneter Weise über den Inhalt dieser Zugordnung belehrt worden 

sind bzw. vor der Zugaufstellung belehrt werden.   

Ich erkenne den Haftungsausschluss des Veranstalters an und werde keine Ansprüche gegen Ihn wegen Schäden 

oder Verletzungen jeglicher Art geltend machen, die durch die Teilnahme am Lüftelberger Karnevalszug entstehen.  

Gruppenname 
Verantwortliche Person 

(in Druckbuchstaben) 
Datum Unterschrift 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


